
Selektivvertrag Klassische Homöopathie

Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

Regel-

nr.
Prüfung Beschreibung/Erläuterung Bedingung erfüllt Aktion Prüfinstanz

V1E

Leistungserbringer im 

Stamm vorhanden und 

zum Leistungsdatum 

gültig?

nein
nicht 

abrechnungsfähig

verbindliche 

Prüfung nur durch 

Managementges. 

/

PVS pria möglich

V2E

Leistungserbringer für 

die Abrechnung des E-

Vertrags zugelassen und 

zum Leistungsdatum 

gültig?

nein
nicht 

abrechnungsfähig

verbindliche 

Prüfung nur durch 

Managementges. 

/

PVS pria möglich

V3E

Behandlungsdatum passt 

zum 

Abrechnungszeitraum?

nein absetzen

Prüfung durch AIS 

/ 

Erfassungssoftwar

V4E

Entspricht das 

Leistungdatum dem 

aktuellen 

Abrechnungsquartal 

oder dem Vorquartal?

eine Abrechnung von Nachzüglern ist max. 

ein Quartal nach Erbringung der Leistungen 

möglich

nein absetzen

Prüfung durch AIS 

/ 

Erfassungssoftwar

e

V5E

Leistungsziffer im 

Gebührennummern-

stamm vorhanden?

nein absetzen

Prüfung durch AIS 

/ 

Erfassungssoftwar

V6E

Nimmt der Kostenträger 

zum Leistungsdatum 

teil?

nein absetzen

verbindliche 

Prüfung nur durch 

Managementges. 

/

V7E

Liegt das Behandlungs-

datum nach dem 

Geburtsdatum?

nein absetzen

Prüfung durch AIS 

/ 

Erfassungssoftwar

e

Vorprüfung Vertragstyp E

Vertragstyp E
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Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

V8E

Wurde einmalig zu 

Beginn der Behandlung 

nach diesem Regelwerk 

eine Erstanamnese 

(Ziffer 99600/699601) 

für den Patienten  

erbracht bzw. eine zuvor 

erbrachte Erstanamnese 

erfasst (Pseudoziffer 

99000)?

Nur eine ausführliche Erstanamnese 

ermöglicht eine fundierte homöopathische 

Behandlung und muss daher stets zu Beginn 

erbracht werden. Erst dann wird das 

vereinbarte Leistungsvolumen für die 

Zukunft vollumfänglich "freigeschaltet".

nein absetzen

Prüfung durch AIS 

/ 

Erfassungssoftwar

e

V9E

Erbringen mehrere Ärzte 

in derselben 

Betriebsstätte 

Leistungen für einen 

Patienten nach diesem 

Vertrag?

ja

Jeder 

Betriebsstätte 

steht nur ein 

Leistungsvolumen 

pro Patient zur 

Verfügung.

Prüfung durch AIS 

/ 

Erfassungssoftwar

e

Vertragstyp E
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Selektivvertrag Klassische Homöopathie

Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

Abrechnungsziffer Bezeichnung Frequenz
Vergütung ab 

01.01.2025

Vergütung ab 

01.10.2025

99600
Erstanamnese (mind. 60 Minuten), 

ab 12 Jahre
max. 1x pro Kalenderjahr 97,06 € 99,78 €

99601
Erstanamnese (mind. 40 Minuten),

unter 12 Jahre
max. 1x pro Kalenderjahr 64,71 € 66,52 €

99602 Repertorisation (mind. 10 Min.) max. 2x pro Kalenderjahr 21,57 € 22,17 €

99603 Analyse (mind. 10 Min.) max. 2x pro Kalenderjahr 21,57 € 22,17 €

99604 Folgeanamnese (mind. 15 Minuten) max. 2x pro Quartal 24,27 € 24,95 €

99605 Folgeanamnese (mind. 30 Minuten) max. 1x pro Quartal 48,53 € 49,89 €

99606 Beratung (mind. 7 Minuten) max. 5x pro Quartal 10,78 € 11,08 €

99607 Akutanamnese (mind. 30 Minuten) kein Vertragsbestandteil

99800
gestrichen - wird nicht mehr bedient

(ehemals Praxisgebühr)

99000

Pseudoziffer für die EDV-technische 

Übermittlung des Datums einer 

Erstanamnese, deren Dokumentation sich in 

den Unterlagen des Arztes befindet, aber vor 

Einschreibung des Patienten in diesen 

Vertrag erfolgt ist. Bei Einsendung von 

Papierbelegen ist das Feld "Erstanamnese 

vor Teilnahme an diesem Vertrag" mit einem 

Datum zu füllen. Eine Pseudoziffer entfällt in 

diesem Fall.

ggf. 1x mit der ersten 

Abrechnung
0,00 €

allgemeines Leistungsverzeichnis Vertragstyp E

Vertragstyp E
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Selektivvertrag Klassische Homöopathie

Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

Regel-

Nr.
Leistungsziffer Leistungstext und -beschreibung

Ausschlussprüfung/

Regel
Spielregel Aktion

99600

Homöopathische Erstanamnese

ab 12 Jahre (mind. 60 Min., max. 1x 

pro Kalenderjahr, nicht im 

Vertretungsfall)

Muss als Beginn einer hom. Behandlung 

durchgeführt werden. Kann aber vor 

Teilnahme des Patienten am Vertrag erfolgt 

sein; eine entsprechende Dokumentation 

befindet sich in den Unterlagen des Arztes; 

das Datum dieser Erstanamnese muss als 

Pseudoziffer 99000 mit der ersten 

Abrechnung übermittelt werden.

Aus der 

Dokumentation 

des Arztes muss die 

Auswahl des 

Arzneimittels in 

nachvollziehbarer Form 

begründet 

hervorgehen.

Mit Beginn eines 

neuen Kalenderjahres 

kann zwar eine 

erneute Erstanamnese 

abgerechnet werden – 

aber nur dann, wenn 

sie indiziert ist (Fall 

muss komplett neu 

aufgerollt werden), 

nachvollziehbar und 

ausführlich 

dokumentiert ist.

R1E 99600 mehr als einmal am Tag 99600 absetzen

R2E 99600
mehr als einmal im 

Kalenderjahr
99600 absetzen

R3E 99600 neben 99601 am selben Tag

99601 oder 99600 

je nach Alter 

absetzen

R4E 99600
neben 99601 im selben 

Kalenderjahr
99600 absetzen

R5E 99600 im Vertreterfall 99600 absetzen

R6E 99600

Patient unter 12 Jahre (Stichtag 

zur Altersberechnung ist der Tag 

der Leistungserbringung)

umsetzen in 99601

Regelwerk Vertragstyp E

Vertragstyp E
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99601

Homöopathische Erstanamnese

unter 12 Jahre (mind. 40 Min., max. 1x  

pro Kalenderjahr , nicht im 

Vertretungsfall)

Muss als Beginn einer hom. Behandlung 

durchgeführt werden. Kann aber vor 

Teilnahme des Patienten am Vertrag erfolgt 

sein; eine entsprechende Dokumentation 

befindet sich in den Unterlagen des Arztes; 

das Datum dieser Erstanamnese muss als 

Pseudoziffer 99000 mit der ersten 

Abrechnung übermittelt werden.

Aus der 

Dokumentation 

des Arztes muss die 

Auswahl des 

Arzneimittels in 

nachvollziehbarer Form 

begründet 

hervorgehen.

Mit Beginn eines 

neuen Kalenderjahres 

kann zwar eine 

erneute Erstanamnese 

abgerechnet werden – 

aber nur dann, wenn 

sie indiziert ist (Fall 

muss komplett neu 

aufgerollt werden), 

nachvollziehbar und 

ausführlich 

dokumentiert ist.

R7E 99601 mehr als einmal am Tag 99601 absetzen

R8E 99601
mehr als einmal im 

Kalenderjahr
99601 absetzen

R9E 99601 neben 99600 am selben Tag
99601 oder 99600 

je nach Alter 

absetzen

R10E 99601
neben 99600 im selben 

Kalenderjahr
99601 absetzen

R11E 99601 im Vertreterfall 99601 absetzen

R12E 99601

Patient ab 12 Jahre (Stichtag 

zur Altersberechnung ist der 

Tag der Leistungserbringung)

umsetzen in 99600

Vertragstyp E
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Selektivvertrag Klassische Homöopathie

Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

99602

Repertorisation (mind. 10 Min., max. 

2x pro Kalenderjahr )

Nur abrechenbar nach Erbringung der 

Leistung nach Ziffer 99600 oder 99601 oder 

nach privat erbrachter EA, gilt quartals- und 

kalenderjahrübergreifend; 

kalenderjahrübergreifend nicht 2 x 

hintereinander ohne jeweils vorausgehende 

Gesprächsleistung nach Ziffer 99600/99601, 

99604, 99605 oder  99606.

R13E 99602 mehr als einmal am Tag 99602 absetzen

R14E 99602
mehr als zweimal im 

Kalenderjahr
99602 absetzen

99602

kalenderjahrübergreifend nicht ohne 

vorausgehende Gesprächsleistung 

(99600/99601, 99604, 99605 oder 

99606); muss nicht taggleich erfolgen, 

aber in der Abfolge der 

Leistungsziffern unmittelbar 

vorausgehen; dabei können sich 

jeweils eine 99602 und 99603 auf eine 

gemeinsame Gesprächsleistung 

beziehen

99602 absetzen

Vertragstyp E

Stand 29.09.2025 © MGL Managementgesellschaft für Gesundheitsleistungen mbH / PVS pria GmbH 6



Selektivvertrag Klassische Homöopathie

Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

99603

Homöopathische Analyse

(mind. 10 Min., max. 2x pro 

Kalenderjahr)

Nur abrechenbar nach Erbringung der 

Leistung nach Ziffer 99600 oder 99601 oder 

nach privat erbrachter EA, gilt quartals- und 

kalenderjahrübergreifend; 

kalenderjahrübergreifend nicht 2 x 

hintereinander ohne jeweils vorausgehende 

Gesprächsleistung nach Ziffer 99600/99601, 

99604, 99605 oder  99606.

R16E 99603 mehr als einmal am Tag 99603 absetzen

R17E 99603
mehr als zweimal im 

Kalenderjahr
99603 absetzen

R18E 99603

kalenderjahrübergreifend nicht ohne 

vorausgehende Gesprächsleistung 

(99600/99601, 99604, 99605 oder 

99606); muss nicht taggleich erfolgen, 

aber in der Abfolge der 

Leistungsziffern unmittelbar 

vorausgehen; dabei können sich 

jeweils eine 99602 und 99603 auf eine 

gemeinsame Gesprächsleistung 

beziehen

99603 absetzen

Vertragstyp E
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Selektivvertrag Klassische Homöopathie

Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

99604

Homöopathische Folgeanamnese 

(mind. 15 Min., max. 2x pro Quartal )

Nur abrechenbar nach Erbringung der 

Leistung nach Ziffer 99600 oder 99601 oder 

nach privat erbrachter EA, gilt quartals- und 

kalenderjahrübergreifend.

R19E 99604 mehr als einmal am Tag 99604 absetzen

R20E 99604 mehr als zweimal im Quartal 99604 absetzen

R21E 99604
neben 99600 oder 99601 

am selben Tag
99604 absetzen

R22E 99604 neben 99605 am selben Tag 99604 absetzen

R23E 99604 neben 99606 am selben Tag 99606 absetzen

Vertragstyp E
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Selektivvertrag Klassische Homöopathie

Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

99605

Homöopathische Folgeanamnese 

(mind. 30 Min., max. 1x pro Quartal)

Nur abrechenbar nach Erbringung der 

Leistung nach Ziffer 99600 oder 99601 oder 

nach privat erbrachter EA, gilt quartals- und 

kalenderjahrübergreifend.

R24E 99605 mehr als einmal am Tag 99605 absetzen

R25E 99605 mehr als einmal im Quartal 99605 absetzen

R26E 99605
neben 99600 oder 99601 

am selben Tag
99605 absetzen

R27E 99605 neben 99604 am selben Tag 99604 absetzen

R28E 99605 neben 99606 am selben Tag 99606 absetzen

Vertragstyp E
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Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

99606

Homöopathische Beratung (mind. 7 

Min., max. 5x pro Quartal)

Nur abrechenbar nach Erbringung der 

Leistung nach Ziffer 99600 oder 99601 oder 

nach privat erbrachter EA , gilt quartals- 

und kalenderjahrübergreifend

R29E 99606 mehr als einmal am Tag 99606 absetzen

R30E 99606 mehr als fünfmal im Quartal 99606 absetzen

R31E 99606
neben 99600 oder 99601 

am selben Tag
99606 absetzen

R32E 99606 neben 99604 am selben Tag 99606 absetzen

R33E 99606 neben 99605 am selben Tag 99606 absetzen

Vertragstyp E
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Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

99607
Akutanamnese

(keine Vertragsleistung)

R34E 99607

99600/99601 quartals-/ 

kalenderjahrübergreifend 

erbracht 

umsetzen in 

99605

R35E 99607

99600/99601 quartals-/ 

kalenderjahrübergreifend nicht 

erbracht 

99607 absetzen

Vertragstyp E
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Selektivvertrag Klassische Homöopathie

Leistungsbeschreibung und Regelwerk - Vertragstyp E

gültig ab Leistungsdatum 01.10.2025

Vers. Version vom geändert am geändert durch Änderungen Freigabe durch 
1.0 10.11.2010 29.07.2011 Kuvac/Hoschäger formale Neuerstellung des RegelwerksHoschäger

angepasst mit Gültigkeit 01.01.2012
neu: R15E, R18E

1.1 29.07.2011 08.06.2012 Hoschäger

Leistungsbeschreibung 

zu 99602 und 99603 

ergänzt (Dauer je 

mind. 10 Min.)

Hoschäger

1.2 08.06.2012 14.11.2012 Hoschäger

Ziffer 99800 

(Praxisgebühr) 

einschließlich der 

Regeln R 36-39E 

gestrichen

neue Gültigkeit: 

01.01.2013

Hoschäger

1.3 14.11.2012 19.04.2013 Hoschäger

Vorprüfung: neue 

Spalte "Prüfinstanz" 

und neue Regeln V8E 

und V9E; klarstellende 

Ergänzungen in den 

Regeln R15E und R18E

neue Gültigkeit: 

01.10.2013

Hoschäger

1.4 19.04.2013 03.02.2015 Hoschäger Spielregel 99600/99601 - ohne EBM-BezugHoschäger

1.5 03.02.2015 31.03.2022 Hoschäger Umfirmierung MGL Hoschäger

1.6 31.03.2022 24.10.2024 GKM
Honorarerhöhung  ab 

1.1.2025 (3,85%) GKM

1.7 01.10.2025 29.09.2025 GKM

Honorarerhöhung ab 

01.10.2025 (+2,8%) GKM

Historie

Vertragstyp E
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